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Protonentherapiezentrum in Schleswig-Holstein 
Bericht der Landesregierung Drucksache 16/717 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersende ich Ihnen einen Auszug aus der Niederschrift des Finanz-
ausschusses über die Beratung des oben genannten Berichtes zur Kenntnis. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
gez. Petra Tschanter 
 
(Ausschussgeschäftsführerin) 
 
 

 
 
 
 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
 
Sozialausschuss 
Die Vorsitzende 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag   ▪   Postfach 7121   ▪   24171 Kiel 

 
Mitglieder des Sozialausschusses 
 
 
 
 
 
 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       
 
Mein Zeichen: L 212 
Meine Nachricht vom:       
 
Bearbeiter: Petra Tschanter 
 
Telefon (0431) 988-1144 
Telefax (0431) 988-1156 
E-Mail-Adresse: 
Sozialausschuss@landtag.ltsh.de 
 
29. Juni 2006 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/959 
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Punkt 8 der Tagesordnung:  

Protonentherapiezentrum in Schleswig-Holstein 

Bericht der Landesregierung 
Drucksache 16/717 

(überwiesen am 5. Mai 2006 an den Bildungsausschuss, den Sozialausschuss 
und den Finanzausschuss zur abschließenden Beratung) 

Auf Fragen der Abgeordneten Kubicki und Heinold erwidert St de Jager, mit dem Protonen-

therapiezentrum seien keine Auswirkungen auf den Landeshaushalt über die Gewährträger-

haftung des UK S-H hinaus verbunden. Das Protonentherapiezentrum werde von einem Kon-

sortium gebaut und von einer Gesellschaft des UK S-H medizinisch betrieben. Eine Risikoab-

schätzung habe ergeben, dass die erforderlichen Patientenströme ausreichend seien. Im Jahr 

2012 benötige man 1.600 Patienten für den Break-even-Point.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung abschließend zur Kenntnis. 


